
Vaterschaftsanerkennungen 

 

Ist eine Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes nicht verheiratet, so kann der 

Vater die Vaterschaft zu seinem Kind anerkennen. 

 

Diese Anerkennung wird wirksam, wenn die Mutter zustimmt.  

 

Diese Erklärung können Sie auch vor der Geburt des Kindes beurkunden lassen. Sie 

wird mit der Geburt wirksam. 

 

Bei Jugendamt und Standesamt sind diese Erklärungen kostenfrei. 

 

Durch die Vaterschaftsanerkennung treten verwandtschaftliche Beziehungen zwischen 

Vater und Kind mit unterhalts- und erbrechtlichen Folgen ein. 

 

Die Elterliche Sorge wird durch die Vaterschaftsanerkennung nicht begründet. 

 

Hierzu ist eine gemeinsame Sorgeerklärung beim Jugendamt erforderlich. 
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